IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Halber Umsatzsteuersatz für das Legen eines Hausanschlusses 



	
Die Verbindung des Wasser-Verteilungsnetzes mit der Anlage des Grundstückseigentümers (sog. Legen eines Hausanschlusses) durch ein Wasserversorgungsunternehmen gegen gesondert berechnetes Entgelt fällt auch dann unter den Begriff „Lieferung von Wasser“ i.S. von § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V. m. Nr. 34 der Anlage  zum UStG und ist deshalb mit dem ermäßigten Steuersatz zu versteuern, wenn die Anschlussleistung nicht an den späteren Wasserbezieher, sondern an einen  Bauunternehmer oder Bauträger erbracht wird. 


	BFH, Urteil vom 08.10.2008 , V R 27/06
Richtlinie 77/388/EWG Art. 12 Abs. 3 a Unterabs. 3, Anhang H Kategorie 2; UStG 1993 § 12 Abs. 2 Nr. 1




Problem/Sachverhalt

Streitig ist im vorliegenden Fall, ob das Legen von  Hausanschlüssen zur Versorgung mit Wasser durch ein Wasserversorgungs-unternehmen eine Leistung ist, die mit dem Regelumsatzsteuersatz oder mit dem ermäßigten Steuersatz (7 %) zu versteuern ist, wenn die Anschlussleistung nicht an den späteren Wasserbezieher, sondern an den Bauunternehmer oder Bauträger erbracht wird. Dasselbe gilt, wenn bei Eigentümern vermieteter Ein- und Zweifamilienhäuser, das Wasser unmittelbar an die Mieter geliefert wird. Die Klägerin und Revisionsklägerin, als kommunales Wasserunternehmen, übernimmt auch das Legen der Hausanschlüsse. Diese Leistung, Legen der Hausanschlüsse, unterwarf die Klägerin in ihrer Umsatzsteuer-erklärung als unselbständige Nebenleistung zu ihrer Wasserlieferung den ermäßigten Steuersatz (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Nr. 34 der Anlage zum UStG). Das beklagte Finanzamt sah dies anders. Es meinte, dass das Legen und Unterhalten von Wasserleitungen einschl. der Hausanschlüsse als unselbständige Nebenleistung zu Umsätzen von Wasser anzusehen sei, auch wenn dafür das Entgelt Wasseranschluss-beiträge erhoben oder Bau-kostenzuschüsse gefordert würden. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.  
Entscheidung

Die Revision war erfolgreich. Sie führte zur antragsmäßigen Festsetzung der Umsatz-steuer. Nach der Anlage Nr. 34 zum UStG wird dies ermäßigten Steuersatz (7 %) unterworfen: „Wasser, ausgenommen 
· Trinkwasser, einschl. Quellwasser und Tafelwasser, das in zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Fertigpackungen in den Verkehr gebracht wird,

· Heilwasser und

· Wasserdampf.“

Der EuGH hat in seiner Entscheidung vom 08.05.2008 entschieden, das dies dahingehend auszulegen ist, dass unter dem Begriff „Lieferung von Wasser“ das Legen eine Hausanschlusses fällt, das wie im Streitfall in der Verlegung einer Leitung besteht, die die Verbindung des Wasseranschlussnetzes mit der Wasseranlage eines Grundstücks ermöglicht. Nach dem EuGH ist dies vorliegend auch gegeben, weil es feststehe, dass ohne den Hausanschluss dem Eigentümer oder Bewohner des Grundstücks kein Wasser bereitgestellt werden könne. Der Anschluss sei also für die Wasserbereitstellung unentbehrlich. Entgegen dem beklagten Finanzamt würde der EuGH den Haus-anschluss deshalb unter den Begriff Lieferung von Wasser subsumieren. Nach dem EuGH käme es deshalb auf die Voraussetzung einer Nebenleistung, insbesondere die Identität des Empfängers nicht mehr an. Es käme deshalb nicht darauf an, ob der Empfänger des Hausanschlusses identisch mit dem Empfänger der Wasserlieferung ist. 
Praxishinweis

Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass die in Deutschland festgefahrenen Auslegungs-begriffe nicht notwendig vom EuGH akzeptiert werden. Er lohnt sich deshalb in jedem Fall die Vorschriften, insbesondere die USt-Vorschriften, auf EU-Tauglichkeit abzuklopfen. Hier ging es im vorliegenden Fall  immerhin um 12 % des Preises. 
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